KANTON
LUZERN

Kantonsrat

P 380

Postulat Tanner Beat und Mit. liber die Méglichkeit fiir Riickstellungen in Ge-
meinderechnungen aufgrund des kiinftigen Finanzausgleichs

eroffnet am 24. Marz 2025

Wir schlagen dem Regierungsrat vor, eine Bestimmung in die Verordnung aufzunehmen, die
es den Gemeinden erlaubt, Rickstellungen fur den kantonalen Finanzausgleich zu bilden.
Diese Moglichkeit sollte dann gegeben sein, wenn Gewinne erzielt werden und die Steuer-
kraft gestarkt wird, was in Zukunft zu zusatzlichen finanziellen Belastungen fiir den Finanz-
ausgleich flhrt. Es bedarf aber auch klarer Vorgaben (Berechnungsprozess), um solche Rick-
stellungen zu berechnen.

Begriindung:

Laut der Finanzaufsicht des Kantons Luzern ist es den Gemeinden derzeit nicht gestattet, er-
folgswirksame Ruickstellungen fir zukiinftige Zahlungen in den Finanzausgleich zu bilden.
Dies fuhrt dazu, dass Gemeinden wie die Stadt Kriens hohe Gewinne ausweisen mussen, ob-
wohl absehbar ist, dass ein erheblicher Teil dieser Gewinne spater zeitverzogert fur den Fi-
nanzausgleich budgetiert werden muss.

Die bestehenden Rechnungslegungsvorschriften des Kantons Luzern tberfordern die Bevdl-
kerung, die die grossen Schwankungen zwischen hohen Gewinnen und Verlusten nicht nach-
vollziehen kann. Zudem untergraben diese Vorgaben die kommunalen Schuldenbremsen,
was zu unnétigen Massnahmen fiihren kann, da die Ergebnisse, welche zu zusatzlichen Zah-
lungen flhren, ein bis zwei Jahre spater im Budget beriicksichtigt werden miissen und nicht
innerhalb der Schuldenbremse liegen.

Gemass des «International Financial Reporting Standards» (IFRS) sind Ruckstellungen nur
dann anzusetzen, wenn das Unternehmen, beruhend auf vergangenen Ereignissen, eine ge-
genwartige rechtliche oder faktische Verpflichtung hat, die mit einem wahrscheinlichen Ab-
fluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen verbunden ist und deren Hohe verlasslich
geschatzt werden kann.

Eine gegenwartige Verpflichtung ist gemass IAS 37.15 (International Accounting Standard)
dann als gegeben zu sehen, wenn nach Berlcksichtigung von samtlichen substantiellen Hin-
weisen «mehr fir als gegen» ein Bestehen der Verpflichtung spricht. Riickstellungen sind fiir
Verpflichtungen anzusetzen, die unabhdngig von den kiinftigen Handlungen des Unterneh-
mens bestehen. Die entsprechenden Verpflichtungen sind dann zu erfassen, wenn diese ge-
genuber einer anderen Partei bestehen.
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P 380

Postulat Tanner Beat und Mit. über die Möglichkeit für Rückstellungen in Gemeinderechnungen aufgrund des künftigen Finanzausgleichs

eröffnet am 24. März 2025 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt

Wir schlagen dem Regierungsrat vor, eine Bestimmung in die Verordnung aufzunehmen, die es den Gemeinden erlaubt, Rückstellungen für den kantonalen Finanzausgleich zu bilden. Diese Möglichkeit sollte dann gegeben sein, wenn Gewinne erzielt werden und die Steuerkraft gestärkt wird, was in Zukunft zu zusätzlichen finanziellen Belastungen für den Finanzausgleich führt. Es bedarf aber auch klarer Vorgaben (Berechnungsprozess), um solche Rückstellungen zu berechnen.



Begründung:

Laut der Finanzaufsicht des Kantons Luzern ist es den Gemeinden derzeit nicht gestattet, erfolgswirksame Rückstellungen für zukünftige Zahlungen in den Finanzausgleich zu bilden. Dies führt dazu, dass Gemeinden wie die Stadt Kriens hohe Gewinne ausweisen müssen, obwohl absehbar ist, dass ein erheblicher Teil dieser Gewinne später zeitverzögert für den Finanzausgleich budgetiert werden muss.



Die bestehenden Rechnungslegungsvorschriften des Kantons Luzern überfordern die Bevölkerung, die die grossen Schwankungen zwischen hohen Gewinnen und Verlusten nicht nachvollziehen kann. Zudem untergraben diese Vorgaben die kommunalen Schuldenbremsen, was zu unnötigen Massnahmen führen kann, da die Ergebnisse, welche zu zusätzlichen Zahlungen führen, ein bis zwei Jahre später im Budget berücksichtigt werden müssen und nicht innerhalb der Schuldenbremse liegen.



Gemäss des «International Financial Reporting Standards» (IFRS) sind Rückstellungen nur dann anzusetzen, wenn das Unternehmen, beruhend auf vergangenen Ereignissen, eine gegenwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung hat, die mit einem wahrscheinlichen Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen verbunden ist und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann.



Eine gegenwärtige Verpflichtung ist gemäss IAS 37.15 (International Accounting Standard) dann als gegeben zu sehen, wenn nach Berücksichtigung von sämtlichen substantiellen Hinweisen «mehr für als gegen» ein Bestehen der Verpflichtung spricht. Rückstellungen sind für Verpflichtungen anzusetzen, die unabhängig von den künftigen Handlungen des Unternehmens bestehen. Die entsprechenden Verpflichtungen sind dann zu erfassen, wenn diese gegenüber einer anderen Partei bestehen.
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